
Sehr geeh

ich bestätige den Eingang Ihres Antrags auf Auskunft nach dem Landestransparenzgesetz (LTranspG), 
mit dem Sie Auskunft über die Handlungsmöglichkeiten begehren, die in Ihrem konkreten Fall bestehen, 
um Ihren Sohn - nach einem erfolglosen Versuch - in einer Schule unterzubringen.

Dem Antrag kann gern. §§ 11 i. V. m. 4 Abs. 1 und 2 LTranspG schon deshalb nicht entsprochen werden, 
da das Ministerium für Bildung (BM) zu den angefragten Informationen keiner Transparenzpflicht 
unterliegt. Sinn und Zweck des LTranspG ist es, den Zugang zu vorhandenen amtlichen Informationen 
und zu Umweltinformationen zu gewähren, um damit die Transparenz und Offenheit der Verwaltung zu 
vergrößern. Es handelt sich in Ihrem Fall vielmehr um eine konkrete Rechtsauskunft, die nicht 
Gegenstand eines geltend gemachten Anspruchs sein kann.

Demzufolge kann der Zugang zu den angefragten Informationen von hier aus nicht gewährt werden.

Um Ihnen weiterhelfen zu können, bitte ich Sie, per E-Mail an das Ministerium für Bildung 
(poststelle@bm.rlp.de) den konkreten Sachverhalte darzustellen. (Um welche Einrichtung handelt es sich, 
welche Schule hat Ihr Sohn bisher besucht und an welchen Schulen haben Sie eine Anmeldung 
versucht?)

Sollte diese Antwort veröffentlicht werden, möchte ich Sie mit Hinweis auf die 
Datenschutzgrundverordnung darum bitten, personenbezogene Daten unkenntlich zu machen.

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist beim Ministerium für Bildung einzulegen. Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift beim Ministerium für Bildung, Mittlere Bleiche 61,55116 Mainz oder
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur (vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 
910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung 
der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 257 S. 73)) an bm@poststelle.rlp.de erhoben werden.
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Betreff: Schulpflichtig 

Antrag nach dem LTranspG, VIG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte senden Sie mir Folgendes zu:

Mein Sohn ist aus einer Einrichtung wieder zuhause,hatte es versucht in sämtlichen Schulen anzumelden 
aber er wird nicht angenommen .was kann ich tun?

Dies ist ein Antrag auf Auskunft bzw. Einsicht nach § 2 Abs. 2 Landestransparenzgesetz (LTranspG) bzw. 
nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation 
(VIG), soweit Verbraucherinformationen nach § 2 Abs. 1 VIG betroffen sind.

Sollte diese Anfrage wider Erwarten keine einfache Anfrage sein, bitte ich Sie darum, mich vorab über den 
voraussichtlichen Verwaltungsaufwand sowie die voraussichtlichen Kosten für die Akteneinsicht bzw. 
Aktenauskunft zu informieren. Soweit Verbraucherinformationen betroffen sind, bitte ich Sie zu prüfen, ob 
Sie mir die erbetene Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft nach § 7 Abs. 1 Satz 2 VIG auf elektronischem 
Wege kostenfrei gewähren können.

Mit Verweis auf § 12 Abs. 3 Satz 1 LTranspG möchte ich Sie bitten, unverzüglich über den Antrag zu 
entscheiden. Soweit Umwelt- oder Verbraucherinformationen betroffen sind, verweise ich auf § 12 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 2 LTranspG bzw. § 5 Abs. 2 VIG und bitte Sie, mir die erbetenen Informationen baldmöglichst, 
spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach Antragszugang zugänglich zu machen.

Sollten Sie für diesen Antrag nicht zuständig sein, bitte ich Sie, ihn an die zuständige Behörde 
weiterzuleiten und mich darüber zu unterrichten. Ich widerspreche ausdrücklich der Weitergabe meiner 
Daten an Dritte.

Ich bitte Sie um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) und möchte Sie um eine 
Empfangsbestätigung bitten. Vielen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

http://www.bm.rlp.de


Postanschrift

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden 
ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.
Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, 
besuchen Sie:
https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/
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